Fachspezifische Hinweise für das Fach Chemie

Bezug:  EPA für das Fach Chemie vom 1.12.1989 i.d.F. vom 05.02.2004
· Schriftliche Prüfung

· Leistungsfachanforderungen

· Aufgabenarten

Für die schriftliche Prüfung sind als Aufgabenarten zugelassen:

· Bearbeitung eines Demonstrationsexperimentes,

· Durchführung und Bearbeitung eines Schülerexperimentes,

· Bearbeitung einer Aufgabe, die fachspezifisches Material enthält; dieses Material kann sein: die Beschreibung eines nicht vorgeführten Experimentes, Texte, Tabel​le, Kurven, Messreihen, Bilder, Filme. o.ä,

· Mischformen der vorstehend genannten Aufgabenarten.

Es müssen vermieden werden:

· ausschließlich aufsatzartig zu bearbeitende Aufgaben,

· Aufgaben ohne bzw. mit einem Zuviel an Arbeitsmaterialien,

· vorgefertigte Aufgaben von Verlagen ohne Zuschnitt auf den Kurs bzw. voraus​gegangene Unterrichtseinheiten.

· Hinweise für das Erstellen von Aufgabenvorschlägen

Es werden drei Aufgabenvorschläge vorgelegt aus denen die Kommission zwei Vorschläge auswählt.

Jedem Aufgabenvorschlag soll ein fest umrissenes Thema aus der Qualifikationsphase (Halbjahre 11/2, 12/1, 12/2 und Jahrgangsstufe 13) zugrunde liegen. Dabei können einzelne Aspekte des Themas in verschiedenen Halbjahren behandelt worden sein. Eine Einschränkung der Themen gegenüber den Prüflingen ist nicht zulässig. Die drei einzureichenden Themen müssen in der Aufgabenstellung vergleichbar schwierig sein und Alternativen darstellen. Sie müssen sich insgesamt auf mindestens drei der in Abschnitt 1.2 der EPA beschriebenen Lern‑ und Prüfungsbereiche beziehen.

Jeder Aufgabenvorschlag muss durch präzise gestellte Teilaufgaben (3 bis 5) gegliedert werden. Die Teilaufgaben sollen in einem thematischen Zusammenhang stehen und möglichst unabhängig voneinander zu bearbeiten sein. Nicht geeignet sind:

· kleinschrittige Teilaufgaben mit weiteren Untergliederungen („Testaufgaben"),

· Lückentexte.

Lösungsskizze:

Den einzureichenden Aufgabenvorschlägen ist jeweils eine Lösungsskizze mit Zu​ordnung der Aufgabenteile zu den Anforderungsbereichen der EPA (vgl. Nr. 1.1 des Rundschreibens) beizufügen. 

· Erwünscht ist eine Lösungsskizze, die erkennen lässt, wie differenziert die Antworten der Prüflinge erwartet werden. Kurze Hinweise auf Quellen in Lehrbüchern oder Unterrichtsmaterialien genügen nicht.

· In der Lösungsskizze muss eine Zuordnung der Antworten zu den Anforderungsbereichen I, II und III getroffen werden (siehe EPA).

Die Wiedergabe von komplexen, aber in Lehrbüchern dargestellten Sachverhalten, auch wenn sie nicht im Unterricht behandelt wurden, entspricht nicht dem 
Anforderungsbereich III.

Hinsichtlich der Anforderungsbereiche gelten die entsprechenden Regelungen in Abschnitt 3.2 der EPA Chemie, die besagen, dass eine Prüfungsaufgabe dann ein angemessenes Niveau erreicht, wenn das Schwerge​wicht der zu erbringenden Prüfungsleistungen im Anforderungsbereich II liegt und daneben die Anforderungsbereiche I und lII berücksichtigt werden, und zwar Anfor​derungsbereich I in deutlich höherem Maße als Anforderungsbereich Ill.

Sofern wichtige Arbeitsunterlagen als Demonstrations‑ oder Schülerexperiment wäh​rend der Prüfung gewonnen werden, sind die Ergebnisse des Experiments bereits beim Erstellen der Aufgabe zu sichern. Die erforderlichen Daten zur weiteren Bear​beitung müssen auch beim Misslingen des Experiments zur Verfügung gestellt wer​den. 

Experimente, die während der Abiturprüfung von der Lehrkraft  oder den Prüflingen praktisch durchgeführt werden, müssen in den Aufgabenvorschlägen deutlich gekennzeichnet werden.

Ein Aufgabenvorschlag ist für 120 Minuten Arbeitszeit zu konzipieren. Nicht erlaubt sind Zeitangaben von z.B. 100 und 140 Minuten.

Unterrichtliche Voraussetzungen:

Der geltende Lehrplan gestattet den Unterrichtenden vielfältige Strukturierungen im Rahmen der Pflicht- und Wahlbausteine über die gesamte Unterrichtszeit der Oberstufe. Gleiche chemische Sachverhalte können deshalb in völlig unterschiedlichen Zusammenhängen im Unterricht erarbeitet werden.

Für die Abiturauswahlkommission muss ersichtlich sein, wie die Abiturthemen aus dem Unterricht hervorgehen. Dabei muss erkennbar sein:

· in welchem Halbjahr die Inhalte eines Abiturthemas behandelt wurden,

· welche Bausteine zu einem übergeordneten Thema miteinander verknüpft wurden,

· welche Schwerpunkte bei den Inhalten der Bausteine gesetzt wurden.

· Grundfachanforderungen

Der Aufgabenvorschlag für das abgestufte Leistungsfach muss sich von dem für das Leistungsfach deutlich unterscheiden. Die Unterscheidung kann auch durch eine angemessene Kürzung der Aufgabenstellung im Leistungsfach erreicht werden. Bei dieser Kürzung ist innerhalb der einzelnen Aufgabenstellungen sowohl das Anspruchsniveau als auch der Umfang der einzelnen Teilaufgaben zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass eine angemessene Reduzierung der Anforderungen für die schriftliche Prüfung im Grundfach dann erfolgt ist, wenn je Thema etwa 1/3 der Prüfungsanforderungen für das Leistungsfach im Grundfach nicht erbracht werden müssen. Die Reduzierung des Inhaltes (um 1/3)und des Schwierigkeitsgrades sollte noch eine dem Anforderungsniveau im Grundfach entsprechende Aufgabe bilden.

· Mündliche Prüfung

Als Ausgangspunkt für die mündliche Prüfung dienen zwei begrenzte Aufgaben, die auch gegliedert sein können. Die Aufgabenarten sind grundsätzlich die gleichen wie bei der schriftlichen Abiturprüfung, sollten aber so konzipiert sein, dass sie ein Prüfungsgespräch zulassen. Bei mathematischen Darstellungen sind die fachbezogenen Interpretationen hervorzuheben, längere Deduktionen und Rechnungen sind zu vermeiden. Die Prüfung soll verschiedenartige Qualifikationen gemäß Abschnitt 1.1 der EPA ansprechen.

Leistungsfach Chemie

Checkliste zur Überprüfung der Aufgabenvorschläge im Hinblick auf formale Vorgaben

Schriftliche Abituraufgaben Chemie  200_
Übersicht über die Aufgabenvorschläge:

1. Aufgabenvorschlag – Thema: 

Inhalte aus den Themenbereichen ( bitte ankreuzen ), mindestens 3

( Stoffe – Struktur – Eigenschaften  ( Chemische Reaktionen

( Arbeitsweisen der Chemie ( Lebenswelt und Gesellschaft

Anzahl der Teilaufgaben, (empfohlen  3, max 5) __________

2. Aufgabenvorschlag – Thema: 

Inhalte aus den Themenbereichen ( bitte ankreuzen ), mindestens 3

( Stoffe – Struktur – Eigenschaften  ( Chemische Reaktionen

( Arbeitsweisen der Chemie ( Lebenswelt und Gesellschaft

Anzahl der Teilaufgaben, (empfohlen  3, max 5) __________

3. Aufgabenvorschlag – Thema: 

Inhalte aus den Themenbereichen ( bitte ankreuzen ), mindestens 3

( Stoffe – Struktur – Eigenschaften  ( Chemische Reaktionen

( Arbeitsweisen der Chemie ( Lebenswelt und Gesellschaft

Anzahl der Teilaufgaben, (empfohlen  3, max 5) __________
Ist die Durchführung eines Experiments vorgesehen?    
Ja
(




















Nein
(
Für alle drei Aufgabenvorschläge gilt Folgendes:

· Alle Anforderungsbereiche I, II und III sind sowohl im Leistungsfach als auch im abgestuften Leistungsfach enthalten, wobei der Schwerpunkt auf Anforderungsbereich II liegt. 

· Den Teilaufgaben sind die Anforderungsbereiche der EPA zugeordnet.

· Die Aufgaben für das Leistungsfach und das Grundfach sind kenntlich gemacht.
· Die Quellen bzw. Fundstellen der einzelnen Materialien und die zugelassenen Hilfsmittel sind angegeben. Kopien sind deutlich lesbar.
· Falls dieselben Aufgaben für zwei Schulen eingereicht werden, ist gewährleistet, dass die Prüfung am gleichen Tag stattfindet.

· Die unterrichtlichen Voraussetzungen in knapper Form und eine Skizze der zu erwartenden Prüfungsleistungen (Erwartungshorizont) sind beigefügt. 
· Die Aufgaben sind materialgebunden. 
· Die Themen stammen aus verschiedenen Halbjahren der Qualifikationsphase. Mindestens ein Aufgabenvorschlag enthält Inhalte, die in Jahrgangsstufe 13 unterrichtet wurden.

· Alle Kompetenzbereiche sind berücksichtigt (Fachkenntnisse, Fachmethoden, Kommunikation und Reflexion).

__________________________

Unterschrift der Fachlehrkraft
